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Hinweis zu den Unterhaltsrechtlichen Leitlinien des OLG Naumburg 
(Stand: 01.01.2026) 
 
 
Zur neuen Unterhaltsrechtlichen Leitlinie für das kommende Jahr 2026 
wird auf folgende Änderungen aufmerksam gemacht: 
 
Die Oberlandesgerichte der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich in einer ersten Sitzung auf eine An-
gleichung bzw. Vereinheitlichung ihrer Unterhaltsleitlinien verständigt und 
erste verhaltene Übereinstimmungsabreden getroffen. Für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern hat der Vertreter des OLG Rostock ebenfalls Interesse an 
einer Mitwirkung bekundet. 
 
Geändert bzw. (erstmalig) neu gefasst oder aber gestrichen sind infolgedessen 
bereits Satz 2 zu Ziffer I. sowie unter Ziffer I. die Nr. 1.1., 1.2., 1.4. bis 1.8., 
2.1., 2.2, 2.3 (unter gleichzeitiger Aufhebung von Ziffer V. Nr. 21.5.3.), 2.5. bis 
2.7. 
 
Hinzu kommt, dass bisher unter Ziffer V Nr. 21.3.3. (Elternunterhalt) kein an-
gemessener Selbstbehalt festgelegt wurde, da sich die Bemessung nach den 
Rechtsgedanken des Angehörigenentlastungsgesetzes vom 10.12.2019 rich-
tete. Den Familiengerichten wurde die zumeist von den Sozialbehörden gel-
tend gemachte Festsetzung eines angemessenen Elternunterhalts in Eigen-
regie überlassen. Einem derartigen pauschalen Rückgriff hat der BGH mit 
Beschluss vom 23.10.2024 jedoch ausdrücklich eine Absage erteilt (vgl. BGH 
FamRZ 2025, 167). Die Vorgaben des BGH finden sich in dieser neu abge-
fassten Regelung wieder. 
 
Ferner ist nach weiterer Abstimmung zwischen den Mitgliedern der Unter-
haltskommission und den Vertretern aller teilnehmenden Oberlandesgerichte 
die neue Ziffer V Nr. 21.3.4. (Enkelunterhalt) eingefügt worden. 
Leicht erhöht haben sich die Mindestunterhaltssätze und der Kindergeldbe-
trag, so dass nach den Vorgaben der Düsseldorfer Tabelle (weiterhin ohne 
Aufnahme des Bedarfskontrollbetrags) die Tabellen in den Anhängen 1 und 
2 entsprechend angepasst wurden. 
 
 
gez. Thole 
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